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 Veröffentlicht am 15.03.1957

Norm

DSt 1872 §27

Rechtssatz

Die bloße Annahme des Beschuldigten, daß ihm die zuständige Rechtsanwaltskammer nicht gewogen sei, stellt keinen

genügenden Grund für die Annahme einer Befangenheit des zuständigen Disziplinarrates dar.
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